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Veröffentlichung von Daten auf Arztbewertungsportalen

Der Bundesgerichtshof (BGH) 
hat sich in seiner Jameda-Ent-
scheidung vom 23.09.2014 mit 
der Zulässigkeit von Arztbewer-
tungsportalen befasst. Anlass 
war die Klage eines niedergelas-
senen Gynäkologen, der gericht-
lich gegen die Veröffentlichung 
ihn betreffender Informationen 
auf dem Arztbewertungsportal 
www.jameda.de vorging. Wie die 
meisten Arztbewertungsporta-
le ist auch Jameda so konzipiert, 
dass dort neben allgemeinen In-
formationen wie Name des Arz-
tes, Fachrichtung, Anschrift und 
Sprechzeiten auch Bewertungen 
des jeweiligen Arztes durch des-
sen Patienten präsentiert werden 
und zwar in Form von Noten für 
Aspekte wie Behandlung, Aufklä-
rung oder Freundlichkeit, ergänzt 
durch die Möglichkeit, in Frei-
textfeldern ausführlichere Kom-
mentare abzugeben. Als der kla-
gende Arzt Ende Januar 2012 von 
seiner Bewertung auf der Inter-
netplattform erfuhr, begehrte er 
– jeweils erfolglos – zunächst vor 
dem AG München und dann in 
der Berufung vor dem LG Mün-
chen die Löschung seiner auf dem 
Bewertungsportal veröffentlich-
ten Daten sowie das Unterlassen 
zukünftiger Veröffentlichungen. 
In seiner Revisionsentscheidung 
hat nunmehr auch der BGH 
die Erhebung, Speicherung und 
Übermittlung von Arztbewer-
tungen durch Jameda grundsätz-
lich als zulässig eingestuft. Von 
zentraler Bedeutung war die Er-
wägung, dass das „ganz erhebli-
che Interesse“ der Öffentlichkeit 
an Informationen über ärztliche 
Dienstleistungen und „die grund-
sätzliche Eignung des Portals, zu 
mehr Leistungstransparenz im 
Gesundheitswesen beizutragen“ 
den Persönlichkeitsschutz des be-
werteten Arztes regelmäßig über-
wiegen würden. 

Der Gerichtshof ist damit sei-
ner bisherigen Linie treu geblie-
ben, der Kommunikationsfreiheit 
im Netz eine ganz zentrale Bedeu-
tung beizumessen und demgegen-
über den Persönlichkeitsschutz 
zurücktreten zu lassen. Zwar sieht 
der Gerichtshof durchaus auch das 
besondere Gefährdungspotenzial, 
welches die Jameda-Plattform für 
den Persönlichkeitsschutz der be-
werteten Ärzte birgt, gleichwohl 
setzt sich aber auch im Fall Jame-
da im Ergebnis die Kommunika-
tionsfreiheit durch. Entscheidend 
hierfür soll der Aspekt sein, dass 
die durch die Bewertungsplatt-
form kommunizierten Daten 
„nur“ die berufliche Tätigkeit der 
Ärzte betreffen, „also einen Be-
reich, in dem sich die persönli-
che Entfaltung von vornherein im 
Kontakt mit der Umwelt vollzieht“. 
Ein Persönlichkeitsschutz ist hier 
nach Auffassung des BGH nur im 
Falle schwerwiegender Auswir-
kungen auf das Persönlichkeits-
recht geboten. 

Dem besonderen Verletzungs-
potenzial, das gerade der On-
line-Kommunikation innewohnt, 
trägt der BGH damit leider nur 
ansatzweise Rechnung. Es stellt 
einen gravierenden Unterschied 
dar, ob eine Person auf herkömm-
liche Art und Weise in der Off-
line-Welt bewertet wird oder ob 
es wie hier um Online-Bewer-
tungen geht, die weltweit für je-
den abrufbar und auf Dauer ver-
ewigt sind. Gegen eine einseitige 
Bevorzugung der Kommunikati-
onsfreiheit zulasten des Persön-
lichkeitsschutzes spricht darüber 
hinaus, dass es durchaus „per-
sönlichkeitsfreundlichere“ Alter-
nativen gibt, um den Informati-
onsinteressen der Allgemeinheit 
und dem Ziel der Transparenz 
im Gesundheitswesen ausrei-
chend Rechnung zu tragen. Ver-
wiesen sei hier beispielhaft nur 

auf das Arztbewertungsportal 
der Weißen Liste, welches durch 
sein Konzept gewährleistet, dass 
es nicht zu Mehrfachregistrierun-
gen und -bewertungen kommen 
kann und somit einer Manipula-
tion von Befragungsergebnissen 
zugunsten oder zulasten einzel-
ner Ärzte von vornherein entge-
genwirkt. Im konkreten Fall wäre 
es also durchaus möglich gewe-
sen, dem Persönlichkeitsschutz 
des betroffenen Arztes mehr Be-
achtung zu schenken, indem man 
an Arztbewertungsportale zumin-
dest höhere Anforderungen stellt, 
was den Schutz vor Missbrauch 
und die Gewährleistung von In-
formationsqualität angeht.
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8 Solange Arztbewertungen im Internet keine schwerwiegenden Auswirkun-
gen auf das Persönlichkeitsrecht haben, sind sie nach Meinung des BGH zulässig
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